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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Lutter
- Der Bürgermeister -   5. Mai 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Lutter nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde Lutter bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 4/2020 vom 6. März 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 4. Mai 
2020 diese Satzung bestätigt.

Müller
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Lutter
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lutter in seiner Sitzung am 
6. März 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Lutter“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel
(1) Das Gemeindewappen ist durch eine silberne Wellenleiste 
gespalten von Blau und Grün und zeigt oben einen silbernen 
gerüsteten Krieger (Hl. Mauritius), in der Rechten einen Fahnen-
lanze haltend, sich mit der Linken auf einen Schild stützend und 
unten ein silbernes Mühlrad.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist blau-weiß gespalten und trägt 
das Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen, Gemeinde 
Lutter“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Ortsteile

Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Lutter
2. Fürstenhagen

§ 4
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerent-
scheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thüringer 
Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Ein-
wohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der 
Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohner-
versammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in 
ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen 
auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 6
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................
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(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für 
den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

-
-

der ehrenamtliche Bürgermeister von
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von

1.100,00 EUR,
250,00 EUR.

§ 12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

1. Lutter: Gemeindehaus Lutter, Am Anger 4
2. Fürstenhagen: Dorfstraße Bushaltestelle

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringen-
den Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch 
Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 12 Abs. 1 Satz 3.

§ 13
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 14
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

§ 8
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 9
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbe-
reiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegen-
heiten abschließend entscheiden (beschließende Ausschüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 10
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 11
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen 
monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 20,36 EUR sowie ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 EUR für die notwendige, nach-
gewiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder 
eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Der Sockelbetrag 
ändert sich ab 1. Januar 2021 jeweils jährlich um die letzte im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Thüringen veröf-
fentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thüringer 
Abgeordnetengesetzes in der am Tag des Inkrafttretens der Thü-
ringer Entschädigungsverordnung (ThürEntsch VO) geltenden 
Fassung. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro 
Tag gezahlt werden. Die Höchstbeträge nach § 2 Abs. 3 Satz 1 
ThürEntschVO dürfen dabei nicht überschritten werden.
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Haushaltssatzung der Gemeinde Schönha-
gen, Landkreis Eichsfeld für das Haushalts-
jahr 2020
Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), erlässt die Gemeinde 
Schönhagen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt,

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 217.200 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 59.300 EUR

ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 301 v.H.
b) für Grundstücke (B) 405 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 36.200 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der am 21. November 2019 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Schönhagen, 27. März 2020

Stitz
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister -  30. April 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Thalwenden nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde Thal-
wenden bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 2/2020 vom 4. März 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 29. April 
2020 diese Satzung bestätigt.

Wehr
Bürgermeister

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 7. Dezember 2001 
sowie deren Änderungen vom 3. Mai 2004 und 23. März 2005 
außer Kraft.

Lutter, 5. Mai 2020

Müller
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Schönhagen
- Der Bürgermeister -  24. April 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Schönhagen die Fortschreibung des Haushaltssicherungskon-
zeptes bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 7/2019 vom 21. November 2019 hat der 
Gemeinderat die Fortschreibung des Haushaltssicherungs-
konzeptes der Gemeinde Schönhagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 20. April 
2020 die Genehmigung erteilt.

III. Auslegungshinweis

Das Haushaltssicherungskonzept liegt vom 16. Mai 2020 bis 
zum Ende des Konsolidierungszeitraums während der Dienst-
zeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 
113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus.

Stitz
Bürgermeister

Gemeinde Schönhagen
- Der Bürgermeister -   24. April 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Schönhagen nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 8/2019 vom 21. November 2019 hat der 
Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 18. März 
2020 die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan geneh-
migt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 16. Mai bis 4. Juni 2020 während 
der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Käm-
merin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. Des 
Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme.

Stitz
Bürgermeister
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§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbe-
reiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegen-
heiten abschließend entscheiden (beschließende Ausschüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

-
-
-

Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens entziehen.

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen 
monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 25,00 EUR sowie ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 17,50 EUR für die notwendige, nachge-

Hauptsatzung der Gemeinde Thalwenden
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Thalwenden in seiner Sitzung 
am 4. März 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Thalwenden“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel
(1) Das Wappen ist gespalten von Silber und Grün und zeigt vorn 
ein von einer Hand gehaltenes, fallendes rotes Tuch, das von 
einem mit einer anderen Hand schräg-links gehaltenen golde-
nen Schwert zerteilt wird, hinten einen silbern bekleideten, sich 
mit einem goldenen Stab in der Linken stützenden, schreitenden 
Mann mit Schirmmütze, auf dem Rücken ein goldenes Tragege-
stell (Reff) mit vier übereinandergestellten silbernen rechtecki-
gen Behältern.

(2) Die Flagge ist weiß-grün gespalten und trägt das Gemeinde-
wappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt im oberen Halbbogen die Umschrift 
„Thüringen“, im unteren Halbbogen die Umschrift „Gemeinde 
Thalwenden“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Ein-
wohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der 
Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohner-
versammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in 
ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen 
auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.



Höhberg-Echo - 5 - Nr. 5/2020

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 11. Dezember 2001 so-
wie deren Änderungen vom 27. März 2002, 7. Mai 2004, 14. April 
2005, 2. November 2005 und 22. November 2012 außer Kraft.

Thalwenden, 30. April 2020

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -  6. Mai 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Uder nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde Uder bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 3/2020 vom 2. April 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 5. Mai 
2020 diese Satzung bestätigt.

Martin
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Uder
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Uder in seiner Sitzung am 2. 
April 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Uder“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel
(1) Das Gemeindewappen zeigt ein barockes Schild. Schräg 
durch das Wappen verläuft eine silberne gewellte Linie, die das 
Wappen in 2 Felder teilt. Im linken oberen Feld ist das Mainzer 
Rad in Silber auf rotem Grund und im unteren rechten Feld die 
Jakobsmuschel in Silber auf blauem Grund dargestellt.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist längs zweigeteilt; linke Seite 
weiß, rechte Seite rot. Dieses sind die Farben des Eichsfeldes. Im 
oberen Drittel der weißen Seite ist das Ortswappen dargestellt.

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen, Gemeinde 
Uder“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Ortsteile

Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Uder
2. Schönau

wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für 
den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die 
Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

-
-

der ehrenamtliche Bürgermeister von
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von

660,00 EUR,
128,70 EUR.

Der Betrag für die monatliche Aufwandsentschädigung des eh-
renamtlichen Bürgermeisters ändert sich ab 1. Januar 2021 jähr-
lich um die letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats 
Thüringen jeweils veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 
26 Abs. 3 des Thüringer Abgeordnetengesetzes in der am Tag 
des Inkrafttretens der Thüringer Verordnung über die Aufwands-
entschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten 
auf Zeit geltenden Fassung.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

1. Dorfplatz, Dorfstraße
2. Bürgerhaus, Udersche Straße

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringen-
den Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch 
Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 11 Abs. 1 Satz 3.
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(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 10
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

-
-
-

Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 11
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung einen 
monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 26,00 EUR sowie ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 16,00 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates, der Frakti-
onen oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Mehr als 
zwei Sitzungsgelder pro Tag dürfen nicht gezahlt werden.

Vom Gemeinderat in Ausschüsse berufene sachkundige Bürger 
erhalten je Sitzung 16,00 EUR.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für 
den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 EUR.

§ 4
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerent-
scheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das Thüringer 
Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Ein-
wohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der 
Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohner-
versammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in 
ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen 
auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 6
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 8
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 9
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbe-
reiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegen-
heiten abschließend entscheiden (beschließende Ausschüsse).
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Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -  28. April 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Uder nachfolgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Uder bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 4/2020 vom 2. April 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 27. April 
2020 diese Satzung bestätigt.

Martin
Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Uder
Auf Grund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Okto-
ber 2019 (GVBl. S. 429, 433) erlässt der Gemeinderat der Gemein-
de Uder in seiner Sitzung am 2. April 2020 folgende Satzung:

§ 1
Aufhebung der Satzung

Die Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Uder vom 7. September 2016 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Uder, 28. April 2020

Martin
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -  28. April 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Uder nachfolgende Satzung zur Aufhebung der Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu beson-
deren Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Uder bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 5/2020 vom 2. April 2020 hat der Gemein-
derat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 27. April 
2020 diese Satzung bestätigt.

Martin
Bürgermeister

(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hier-
durch entstehenden höheren Belastungen und Aufwendungen 
erhalten eine zusätzliche Entschädigung:

- der Vorsitzende eines Ausschusses von 30,00 EUR/Monat
- der Vorsitzende einer 

Gemeinderatsfraktion von 30,00 EUR/Monat.

(6) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 1.623,00 EUR/Monat,
- der ehrenamtliche 

Erste Beigeordnete von 405,75 EUR/Monat.

§ 12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den be-
stimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- oder 
Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende Verkün-
dungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. angebracht:

1. Uder: - Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft,
Siedlung 14

- Bushaltestelle, Straße der Einheit -
Ecke Thalwender Straße

- Anger, Straße der Einheit
- Am Bachrasen/Hinterste Binde

2. Schönau: - Dorfstraße

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringen-
den Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch 
Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 12 Abs. 1 Satz 3.

§ 13
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 14
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt zum 1. Februar 2020 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 6. Dezember 2001 so-
wie deren Änderungen vom 26. April 2004, 9. März 2005, 27. 
Januar 2010 und 2. März 2011 außer Kraft.

Uder, 6. Mai 2020

Martin
Bürgermeister   (Siegel)
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Der blaue Grund symbolisiert, dass das gesamte Eichsfeld der 
Mutter Gottes geweiht ist.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist längs geteilt mit den Farben rot 
und weiß. In der Mitte ist das Ortswappen der Gemeinde darge-
stellt.

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen, Gemeinde 
Wüstheuterode“ und zeigt das Wappen von Wüstheuterode.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Ein-
wohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichtige Ge-
meindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vor-
haben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar 
und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern ver-
bunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der 
Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohner-
versammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in 
ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerversammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohner-
versammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der Ein-
wohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen 
sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen 
auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

Satzung zur Aufhebung der Satzung zur 
Regelung der Aufwandsentschädigung für 
die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen  
Feuerwehrangehörigen, die ständig zu be-
sonderen Dienstleistungen herangezogen 
werden, der Freiwilligen Feuerwehr der  
Gemeinde Uder
Auf Grund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Okto-
ber 2019 (GVBl. S. 429, 433) erlässt der Gemeinderat der Gemein-
de Uder in seiner Sitzung am 2. April 2020 folgende Satzung:

§ 1
Aufhebung der Satzung

Die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Uder vom 18. April 
2002 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Uder, 28. April 2020

Martin
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Wüstheuterode
- Der Bürgermeister -  6. Mai 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Wüstheuterode nachfolgende Hauptsatzung der Gemeinde 
Wüstheuterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 3/2020 vom 12. März 2020 hat der Ge-
meinderat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 5. Mai 
2020 diese Satzung bestätigt.

Kaufhold
Bürgermeisterin

Hauptsatzung der Gemeinde Wüstheuterode
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Wüstheuterode in seiner Sit-
zung am 12. März 2020 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Wüstheuterode“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel
(1) Das Gemeindewappen ist längst geteilt und die rechte Seite 
noch einmal in der Mitte. Im linken Feld ist der heilige Bonifatius, 
im oberen rechten Feld ist ein Feuer und im unteren Feld das 
Mainzer Rad dargestellt. Der heilige Bonifatius stellt das Patro-
nat der Ortskirche Wüstheuterode dar. Das Feuer deutet auf die 
Verwüstung der Gemeinde Wüstheuterode im Jahre 1424 hin. 
Das Mainzer Rad deutet auf die Geschichte des Eichsfeldes hin.
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Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für 
den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

-
-

der ehrenamtliche Bürgermeister von
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von

950,00 EUR,
200,00 EUR.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

Gemeindeverwaltung, Bei der Kirche 2

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringen-
den Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch 
Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 11 Abs. 1 Satz 3.

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 11. Dezember 2001 
sowie deren Änderungen vom 19. Mai 2004, 10. Mai 2005, und 
11. Februar 2019 außer Kraft.

Wüstheuterode, 6. Mai 2020

Kaufhold
Bürgermeisterin  (Siegel)

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbe-
reiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegen-
heiten abschließend entscheiden (beschließende Ausschüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

-
-
-

Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.

(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens entziehen.

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 30,00 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.



Höhberg-Echo - 10 - Nr. 5/2020

§ 6
Es gilt der am 27. März 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Wüstheuterode, 4. Mai 2020

Kaufhold
Bürgermeisterin  (Siegel)

Gemeinde Wüstheuterode
- Der Bürgermeister -  5. Mai 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Wüstheuterode nachfolgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 9/2020 vom 27. März 2020 hat der Ge-
meinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 4. Mai 
2020 die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan geneh-
migt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 16. Mai bis 4. Juni 2020 während 
der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Käm-
merin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich aus. Des 
Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme.

Kaufhold
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde  
Wüstheuterode, Landkreis Eichsfeld für das 
Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433), erlässt die 
Gemeinde Wüstheuterode folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt,

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.359.500 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 728.700 EUR

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 91.700 EUR festge-
setzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 280 v.H.
b) für Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 226.500 EUR festgesetzt.
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